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L. Aufnahme .

1. Jeder , welcher an dem Unterricht der polytechniſchen
Schule Theil nehmen will , hat ſich vor Anfang des Schul⸗

jahres , dem 1. October , in den durch das Programm und

durch Anſchlag an ' s ſchwarze Brett bekannt gemachten Tagen
und Stunden , jedenfalls aber vor ſeinem Eintritt , bei dem

Secretariat in dem Geſchäftslocale deſſelben zu melden und

Folgendes vorzulegen :
a. Wenn er nicht in Carlsruhe wohnhaft iſt , einen Hei⸗

mathſchein ;
b. ein Alterszeugniß ;
c. ein Zeugniß von der von ihm zuletzt beſuchten oͤffent⸗

lichen Lehranſtalt über Fleiß und Sittlichkeit , odet falls
er unmittelbar vorher keine beſucht hätte , ein Sitten⸗

zeugniß von der Obrigkeit des Ortes , wo er ſich im

letzten Jahre längere Zeit aufgehalten hat , in welchem

zugleich bemerkt ſein muß , datz von ihm eine oöffentliche
Lehranſtalt nicht beſucht worden ſei ;

d. iſt der Aufnahmeſuchende noch der elterlichen oder vor —

mundſchaftlichen Gewalt unterworfen , ein weiteres obrig⸗
keitlich beglaubigtes Zeugniß der Eltern oder Pfleger ,
daß er die Anſtalt mit ihrer Einwilligung beſuche ;

e. für den Fall , daß die Eltern oder Angehörigen des Auf⸗
nahmeſuchenden nicht in Carlsruhe wohnen , die ſchrift⸗
liche Erklaͤrung eines verläſſigen hieſigen Einwohners ,
welcher ſich zur Uebernahme der Aufſicht über denſelben

verpflichtet , vorausgeſetzt , daß der eintretende Schüller

noch minderjäaͤhrig iſt .
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2. Auf Vorlage dieſer Zeugniſſe oder die Zuſicherung als⸗

baldiger Beibringung nach der Weiſung des Directors oder

des von ihm beauftragten Commiſſärs , erhält der Aufnahme —

ſuchende einſtweilen einen Meldſchein , der ihm vorerſt noch

kein Recht zum Beſuche der Unterrichtscurſe gibt ; den er aber

dem Vorſtande der Claſſe oder Fachſchule , in welche er einzu —

treten wuͤnſcht , zur Aufnahmsprüfung einzuhändigen hat .

Mit dem Meldſchein wird ihm zugleich ein Exemplar der

Geſetze und Verordnungen der Anſtalt gegen Unterzeichnung
eines Reverſes , wodurch er ſich zur Nachachtung verpflichtet ,

zugeſtellt .
3. Die Vorſtände haben unter Benehmen mit den betref⸗

fenden Lehrern auf den Grund der vorgelegten Zeugniſſe und

einer , ſo weit nöthig vorzunehmenden Vorprüfung , der ſich

jeder Neueintretende zu unterwerfen hat , die Einzeichnung in

eine beſtimmte Claſſe oder Fachſchule vorzunehmen , wovon

der Direction Nachricht zu ertheilen iſt , welche in beſonderen

Fällen darüber entſcheidet .

4. Die wirkliche Aufnahme unterliegt der Entſcheidung einer

beſonderen Aufnahmscommiſſion , beſtehend aus dem Director

der Schule , einem großherzoglichen Commiſſär und einem Leh —

rer der Anſtalt , welche beide von dem großherzoglichen Mini⸗

ſterium des Innern ernannt werden .

Ort und Zeit des Zuſammentritts dieſer Aufnahmscom⸗

miſſion wird jeweils durch Anſchlag am ſchwarzen Brett be —

kannt gemacht .Alle Neueintretenden haben ſich vor derſelben

perſönlich einzufinden und ihr die im §. 1 angefuͤhrten Zeug⸗
niſſe vorzulegen .

Unterliegt die Aufnahme keinem Anſtande , ſo wird dieſes
dem Eintretenden vorläufig mündlich mit dem Bemerken er⸗

öffnet , daß rückſichtlich der Empfangnahme der auszufertigenden

Aufnahmskarte die Bekanntmachung durch Anſchlag nachfol⸗

gen werde .

Sind bei der Aufnahmscommiſſion die erforderlichen Zeug⸗
niſſe nicht vollſtändig vorgelegt worden , wird aber ihre Nach⸗
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lieferung zugeſichert , ſo kann unter Feſtſetzung eines Termins

für deren Beibringung der einſtweilige Beſuch des Unterrichts

geſtattet werden . Iſt aber der zur Nachlieferung der fehlenden
oder mangelnden Ausweiſe feſtgeſetzte Termin abgelaufen oder

auf die von Amtswegen in geeigneten Fällen eingezogene Er —

kundigung keine Antwort erfolgt , ſo wird die einſtweilige Zu —

laſſung zum Unterrichtsbeſuche zurückgezogen , beziehungsweiſe

die Aufnahme verweigert , wenn nicht durch das großherzog —

liche Miniſterium des Innern eine weitere Friſtgeſtattung er —

wirkt wird .

Die Aufnahme Derjenigen , welche früher von einer andern

Lehranſtalt oder von einer Univerſität ausgewieſen worden

ſind , bleibt jedenfalls der beſonderen Entſchließung des groß —

herzoglichen Miniſteriums des Innern vorbehalten .

5. Der Beſuch einzelner Vorleſungen kann von der Di —

rection unter Benehmen mit den betreffenden Lehrern nur ſol—⸗

chen Perſonen geſtattet werden , die bereits ein reiferes Alter

erlangt haben , und denen daher nicht wohl zugemuthet werden

kann , ſich in eine beſtimmte Claſſe oder Fachſchule einweiſen

zu laſſen , ſo wie ſolchen Perſonen , welche ſchon eine Fachſchule

einer polytechniſchen Anſtalt oder ein Fachſtudium an einer

Univerſität abſolvirt haben und nur noch einige weitere Vor —

träge beſuchen wollen . Solche Zuhörer werden als Hoſpi

tanten betrachtet und haben für die zu beſuchenden Vorleſun —

gen bei dem Secretariat einen für ein halbes Jahr gültigen

Meldſchein zu erheben .

II . verhältniß der Schüler zu den Lehrern und Aufſicht .

6. Die Schüler der polytechniſchen Schule haben ſich in

allen Angelegenheiten , welche ihre Studien und ihr Verhält —

niß zur Anſtalt betreffen , zunächſt an den Vorſtand ihrer

Claſſe oder Fachſchule zu wenden .

7. Die Vorſtände der mathematiſchen Claſſen und Fach⸗

ſchulen haben die ſpecielle Aufſicht über die ihnen zugetheilten
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